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RS OGH 1980/2/12 9Os187/79
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.02.1980

Norm

StGB §198 Abs1

Rechtssatz

Der Unterhaltsp1ichtige hat alles in seiner Macht und in seinen Kräften stehende zu tun, um seiner Unterhaltsp1icht

ordnungsgemäß nachkommen zu können; nach Lage des Falles kann er unter Umständen insbesondere auch

verpflichtet sein, eine außerhalb seiner bisherigen beruflichen Tätigkeit liegende Erwerbsquelle zu erschließen.
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